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1. Definition Strassenbaum 

Bei der Definition des Strassenbaums muss zwischen Bäumen innerhalb der Stras-
senparzelle und Bäumen auf Grundstücken Dritter unterschieden werden. Diese un-
terstehen unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen.  
Obwohl Bäume auf Grundstücken Dritter ebenfalls die Funktionen eines Strassen-
baums übernehmen können, bezieht sich dieses Merkblatt ausschliesslich auf Stras-
senbäume innerhalb der Strassenparzelle, also auf öffentlichem Grund. Ausnahme 
bilden Bäume auf Privatgrundstücken, die im Rahmen eines Strassenprojekts durch 
die öffentliche Hand als Strassenbäume geplant und gepflanzt wurden und somit 
ebenfalls von diesem Merkblatt betroffen sind. 

Laut Strassengesetz (StrG) §3 Ziff. h gehören "ausser den Flächen für den fliessen-
den und ruhenden öffentlichen und privaten Verkehr […] insbesondere Bepflanzun-
gen" zur Strasse. Strassenbäume sind also Teil des Strassenraums und sind somit 
stets frühzeitig in der Strassenraumgestaltung und Strassenprojektierung miteinzupla-
nen. Grössere und ältere Bäume gilt es dabei nach Möglichkeit zu erhalten. 

2. Funktionen und Wohlfahrtsleistungen 

Bäume entlang von Strassen übernehmen diverse verkehrsbezogene Funktionen. Sie 
dienen als optische Führung und geben eine Orientierungs- und Richtungshilfe. Eine 
gezielte Bepflanzung des Strassenraums kann durch folgende optisch-fahrpsychologi-
sche Wirkungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen: 

 Klare Abgrenzung des MIV vom Rad- und Gehverkehr  

 Informationen über Verlauf der Strasse, insbesondere auch bei Dunkelheit, Regen 
und Schnee 

 Wahrnehmung von Geschwindigkeit und räumlicher Ausdehnung 

 Schaffung von Merkpunkten im Strassenraum 

 Erhöhung des Durchfahrtswiderstandes durch Erzeugung von Aufmerksamkeits-
strecken sowie optischen Verengungen von Kurven und Gefahrenstellen (subjekti-
ver Eindruck von Gefahr) 

 Signalisation (Förderung der Erkennbarkeit) von Geschwindigkeitsänderungen (z.B. 
an Ortseingängen) 

Zusätzlich erfüllen Bäume viele wichtige Wohlfahrtsleistungen: 

 Schattenspender 

 Lokale Kühlung der Luft durch Transpiration 

 Entwässerung, Versickerung und Zwischenspeicherung von anfallendem Regen-
wasser in der Baumgrube 

 Bindung von (durch den Verkehr verursachtem) Staub 

 Windschutz, insbesondere entlang von Rad- und Gehwegen 

 Aufwertung der generellen Raumqualität und des Landschaftsbilds 

 Erlebbarkeit der Jahreszeiten 
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 Identitätsstiftung durch Wahrnehmung als Kulturgut oder Naturdenkmal 

 Ökologische Aufwertung der Landschaft und des Siedlungsraums als Lebensraum, 
Nahrungs- und Nistplatz 

3. Baumstandorte 

Im Elementekatalog Strassenraumgestaltung des TBA werden folgende Standorte für 
Strassenbäume aufgeführt: 

Strassenbaum am 
Fahrbahnrand 

Strassenbaum hinter 
Trottoir 

Strassenbaum in 
Fahrbahnmitte 

   

 Anwendung, wenn eine starke 
räumliche Wirkung der 
Strassenvegetation erreicht 
werden soll 

 Beschattung von Fahrbahn 
und Gehbereich 

 Anwendung, wenn eine 
zurückhaltende räumliche 
Wirkung der Strassenvege-
tation erreicht werden soll 

 Beschattung von Gehbereich 
und Vorzonen 

 Anwendung, wenn Mitte betont 
werden soll oder an Rändern 
keine Möglichkeit zu Pflanzung 
besteht 

 Bedingt eine mind. 2.5 m 
breite, begrünte Mittelzone 

 
Längsparkfelder, abgesetzt 
(Parkfelder um Strassenbaum) 

Längsparkfelder, abgesetzt  
(2er-Paket) 

  

 Strassenbaum mit hitzemindernder 
Wirkung 

 Beschattung der Parkfläche 

 Strassenbaum mit hitzemindernder 
Wirkung 

 Beschattung der Parkfläche 

 
Ausserdem sind im Ausserortsbereich mit einem abgetrennten Rad-/ Gehweg Bäume 
im Grünstreifen zu einer klareren Abgrenzung möglich. Bäume auf der Innenseite von 



 

   

 
Baudirektion 
5/9 

Kurven erhöhen die Lesbarkeit des Strassenverlaufs. Die Kurvensichtweiten sind je-
doch zu gewährleisten.  

Folgende Punkte sind bei der Auswahl der Baumstandorte zu beachten: 

 Werkleitungen, Beleuchtung und Verkehrssignale frühzeitig mit Baumstandorten 
abgleichen 

 Bäume in potenziellen Sturzräumen vermeiden im Hinblick auf eine 
fehlerverzeihende Strasseninfrastruktur 

4. Abstände zur Strasse 

Gemäss Regierungsratsbeschluss über die Änderung der Verkehrserschliessungsver-
ordnung (VErV) vom 14.09.2022 unterliegen sowohl innerhalb des Strassengrund-
stücks als auch im Zusammenhang mit Strassenprojekten geplante Bäume (auf Pri-
vatparzellen) keiner Pflanzabstandsregelung. 
Jedoch müssen die physiologischen Ansprüche der Bäume sowie die betrieblich ge-
forderten Lichtraumprofile zur Einhaltung der Verkehrssicherheit stets gewährleistet 
werden können. 

Lichtraumprofil Fahrbahn  
(gem. VErV) 

Lichtraumprofil Rad-/Gehweg  
(gem. VErV) 

Höhe: 4.5 m / Seitlicher Abstand: 0.5 m Höhe: 2.65 m / Seitlicher Abstand: 0.3 m 

 
Dabei lassen sich bei der Position von Hochstammbäumen entlang von Strassen und 
Wegen drei Regelsituationen im Mindestabstand unterscheiden: 

Normale bis breitkronige 
Hochstammbäume entlang 
von Strassen 

Säulenförmige Hochstamm-
bäume entlang von 
Strassen 

Hochstammbäume entlang 
von Geh- und Radwegen 

 

  

Kronenbreite (Pflanzzeitpunkt): 
Annahme 1.5 m 

Kronenbreite (Pflanzzeitpunkt): 
Annahme 1.0 m 

Kronenbreite (Pflanzzeitpunkt): 
Annahme 1.5 m 

Mindestabstand: 1.25 m Mindestabstand: 1.0 m Mindestabstand: 0.50 m 

2.
65
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5. Gestaltungstypologien Strassenbaum 

Im Elementekatalog zur Strassenraumgestaltung der Standards Staatsstrassen wer-
den folgende möglichen Anordnungstypen für Strassenbäume definiert: 

Einzelbaum / Baumgruppe Baumtor Allee / Baumreihe 

   

Gestalterische Wirkung: 
 Raumbegrenzung 
 Anzeigen von Richtungs-

wechseln 
 Gefühl für Raum und 

Entfernung 
 Schwerpunktsetzung im Raum 

Gestalterische Wirkung:  
 Eingangspforte mit reiner 

optischer / räumlicher 
Wirkung. 

Gestalterische Wirkung:  
 Starke Richtungsweisung der 

Fortbewegung 
 Hinführung (z.B. zu repräsen-

tativen Bauten) 
 Orientierung und Begrenzung, 

Betonung der Haupterschlies-
sung 

Kombination mit Strassen-
parkierung / Sickerflächen 
möglich. 

Kombination mit anderen 
Eingangspforten möglich. 

Kombination mit Strassen-
parkierung / Sickerflächen 
möglich. 

6. Abstände zwischen den Bäumen 

Empfehlungen zu den Pflanzdistanzen zwischen Bäumen entlang Strassen finden 
sich in der VSS-Norm 40 677 sowie im Elementekatalog zur Strassenraumgestaltung 
der Standards Staatsstrassen. Idealerweise werden die Abstände mit einer Fachper-
son definiert und mit den zuständigen Fachstellen abgestimmt. 

7. Sichtbereiche 

Grundsätzlich sind die Vorgaben zu Sichtbereichen gemäss VSS 40 273 und dem 
TBA Merkblatt Sichtweiten 601.11.01 einzuhalten. Bezüglich Bäume in Sichtbereichen 
sind insbesondere folgende Punkte zu beachten: 

 Sichtbereiche sind grundsätzlich freizuhalten 

 Die Pflanzung von jungen Einzelbäumen mit einem Stammdurchmesser von weni-
ger als 15 cm in Sichtbereichen ist im Einzelfall und nach Rücksprache mit den zu-
ständigen Fachstellen zulässig, sofern die freie Sicht nicht sicherheitsrelevant ein-
geschränkt wird. Vergrössert sich der Stammdurchmesser von derart erlaubten Ein-
zelbäumen auf mehr als 15 cm, sind diese grundsätzlich zu ersetzen.  
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 Bestehende, gesunde Bäume innerhalb von Sichtbereichen sind grundsätzlich zu 
erhalten, sofern nach fachlicher Einschätzung keine relevante Einschränkung der 
Verkehrssicherheit vorliegt.  

 Im Bereich von Hofzufahrten und untergeordneten Quartierstrassen ist in Abspra-
che mit der Bauherrschaft und dem Werkeigentümer eine Reduktion der Sichtberei-
che möglich. Die Verkehrssicherheit muss dabei jederzeit gewährleistet sein. 

 Palisadeneffekte durch Baumreihen beeinträchtigen die Verkehrssicherheit und 
sind in Sichtbereichen in jedem Fall zu vermeiden. 

8. Beleuchtung, LSA, Signale 

Die Anordnung von Bäumen, Strassenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen (LSA) und Sig-
nalen ist so aufeinander abzustimmen, dass es zu keiner unverhältnismässigen Ab-
schirmung der Strassenbeleuchtung kommt und dass die Sicht auf LSA und Signale 
gewährleistet ist. Dies kann auch durch entsprechende Pflegeschnitte der Bäume be-
günstigt werden. Folgende Ansätze helfen dabei, eine gute Vereinbarkeit von Bäu-
men, Strassenbeleuchtung und Signalisation zu erreichen: 

 Anordnung der Kandelaber zwischen den Bäumen 

 Anordnung von Kandelabern in Mittelinselstreifen 

 Hängeleuchte im Zentrum der Fahrbahn 

 Anordnung von Signalen vor den Bäumen 

 Rückversetzung von Bäumen 

 Frühzeitiger und regelmässiger Pflegeschnitt 

9. Baumgruben 

Anhand der vorliegenden Platzverhältnisse kann zwischen folgenden 
Baumgrubentypen gemäss den Baumnormalien des TBA ausgewählt werden: 

 Offene 
Baumgrube 

Offene 
Baumgrube mit 
Wurzelraum-
erweiterung 

Baumgrube mit 
überfahrbarer 
Betonbaumschei
be 

Baumgrube mit 
überfahrbarer 
Gussbaumschei
be 

TBA Normal 281 282 283 284 

Standort Grünstreifen Grünstreifen Fuss - / Radweg Fussweg, Platz 

Unterirdische 
Wurzelraum- 
erweiterung 

Nein Ja Ja Ja 

Hinweise Beste Entwicklungs-
voraussetzungen. 
Bei genügend Platz-
verhältnissen immer 
zu bevorzugen. 

Bei engeren 
Platzverhältnissen 
wenn möglich zu 
bevorzugen. 

- Rutschfestigkeit 
nicht gewährleistet. 
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Folgende Minimalwerte für den Platzbedarf eines Baumes werden in den Baumnor-
malien des TBA Kanton Zürich festgelegt: 

 Fläche Baumgrube:  6 m2 

 Tiefe Baumgrube:  1.5 m 

 Volumen Baumgrube / direkter Wurzelraum:  3 m3 

 Bodenvolumen / durchwurzelbarer Raum:  24 m3 

Wird dem Baum ein genügend grosser Wurzelraum zur Verfügung gestellt, kann eine 
Unterwurzelung der Strasse und Schäden am Belag verhindert werden. 

10. Baumartenwahl 

 Baumarten sind entsprechend den vorliegenden Standortbedingungen sowie der 
gewünschten Funkion des Baumes auszuwählen 

 Beizug von Landschaftsarchitekt oder Baumspezialist 

 Beizug von Planungshilfen: 

 Empfehlungen zur Begrünung, Gehölzpflanzung und zum Erosionsschutz, 
Kanton Zürich 

 Planungshilfe Schwammstadt im Strassenraum, Kanton Zürich 

11. Interessenabwägung 

Die Interessenabwägung zur Pflanzung von Bäumen ist durch den Projektleitenden 
unter Einbezug der Fachstellen (FaSi, FSU) sicherzustellen. Ein wesentliches Hilfsmit-
tel bildet dabei die «Risikobasierte Priorisierung von Staatsstrassen mit Baumunfäl-
len» der Fachstelle Verkehrssicherheit (FaSi). 

12. Unterhalt / Pflege 

Durch Baumkontrollen und entsprechende Unterhaltsmassnahmen sind die Stand- 
und Bruchsicherheit regelmässig zu überprüfen und die geforderten Lichtraumprofile 
zu gewährleisten. 

Empfehlungen zur Anwachs- und Entwicklungpflege finden sich in den Empfehlungen 
zur Begrünung, Gehölzpflanzung und zum Erosionsschutz, Kanton Zürich 

Müssen (kranke) Bäume gefällt werden, sind die Vogelschonzeiten gemäss Check-
liste Umwelt, Kapitel Wald zu beachten. 
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13. Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen: 

 Strassengesetz (StrG) 

 Verkehrserschliessungsverordnung (VErV), Kanton Zürich 

 Regierungsratsbeschluss Nr. 1221/2022 über die Genehmigung der Änderungen 
der Allgemeinen Bauverordnung und der Verkehrserschliessungsverordnung, Kan-
ton Zürich 

 Planungs- und Baugesetz (PBG), Kanton Zürich 

Planungshilfen: 

 Baumnormalien, TBA Kanton Zürich 

 Wegleitung Hitzeminderung bei Strassenprojekten, TBA Kanton Zürich  

 Empfehlungen zur Begrünung, Gehölzpflanzung und zum Erosionsschutz, Kanton 
Zürich 

 Merkblatt Baumgruben mit Baumsubstrat 2.0, Grün Stadt Zürich 

 Einsatz von Baumsubstraten in der Strassenentwässerung, AWEL / TBA Kanton 
Zürich 

 Standards Staatsstrassen, TBA Kanton Zürich 

 Planungshilfe Schwammstadt im Strassenraum, Kanton Zürich 

 Richtlinie Grünräume an Nationalstrassen (18007), Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) 

 Guideline Quickwins Hitzeminderung, Stadt Zürich 

Weitere: 

 Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume und Klimawandel, Stadt Zürich (SWILD) 

 Fachplanung Hitzeminderung, Stadt Zürich 

 Fachplanung Stadtbäume, Stadt Zürich 

Normen: 

 VSS-Norm 40 273 Knoten; Sichtverhältnisse in Knoten in einer Ebene (ohne Krei-
sel) 

 VSS-Norm 40 677 Alleebäume; Grundlagen 

 VSS-Norm 40 678a Alleebäume; Baumartenwahl  

 VSS-Norm SN 640 660 Grünräume; Grundlagen und Projektierung 

 VSS-Norm 40 675 Grünräume; Bepflanzung. Ausführung, Artenwahl 


